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DOK 2018/0062976 
(bei Antwort bitte GZ und DOKangeben)

Sehr geehrt██████████, 

zu Ihrer Frage vom 7. Januar 2018  

“Wie berücksichtigt das Bundesministerium der Finanzen in ihrer Arbeit diese Änderung 
seit 2013 in der offiziellen Statistik: Rundfunkgebühr bis 2012 = Kauf des privaten 
Haushalts, Rundfunkbeitrag ab 2013 = Steuereinnahme des Staates?“ 

gebe ich Ihnen folgende Auskunft: 

Seit 2013 wird der Rundfunkbeitrag in den Statistiken zu den Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen als Steuereinnahme des Staates gebucht. 

Im Rahmen der europäischen Haushaltsüberwachung erstellt das Bundesministerium der 
Finanzen jährlich im April den Bericht „Deutsches Stabilitätsprogramm“ und im Oktober den 
Bericht „Haushaltsplanung Deutschland“. Die darin veröffentlichen Daten basieren auf den 



 

 

Seite 2 Buchungsregeln der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Die in diesen Berichten ent-

haltenen Daten in Bezug auf die Steuereinnahmen umfassen somit auch die Einnahmen aus 

dem Rundfunkbeitrag. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

Weber 
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